
Beschlussvorschlag:                                         
 
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage vorgelegte „Richtlinie zur Förderung von Frauen- und 
Gleichstellungsprojekten, die kein ausschließlich soziales bzw. kulturelles Anliegen verfolgen“ 
mit folgender Änderung: 
 
Abschnitt 6 
 
6.4. 
 „Den mit der Gewährung von Zuwendungen befassten Fachausschüssen werden 
 sämtliche Anträge zur institutionellen Förderung in den Sitzungen im Monat 
 November des Vorjahres vorgelegt, die Anträge zu den Projektförderungen in den 
 Sitzungen im Dezember des Vorjahres.“ 
 
 
 


